
5. Gewährleistung
5.1 Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit unserer Lieferungen und Leistungen sowie der zur Kor-
rektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall unverzüglich zu prüfen und etwaige Feh-
ler innerhalb einer Woche nach Erhalt schriftlich zu rügen; anderenfalls gelten unsere Lieferungen und 
Leistungen als mängelfrei. Zugesicherte Eigenschaften im Sinne des Gesetzes liegen nur dann vor, wenn 
die Eigenschaften schriftlich zugesichert worden sind. Versteckte Mängel, die nicht bei der unverzügli-
chen Untersuchung trotz gehöriger Sorgfalt zu finden waren, können nur geltend gemacht werden, wenn 
uns die Mängelrüge innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung der Ware zugeht. Die von uns produzierten 
Dateien sind auf eine optimale Ausgabequalität auf unseren Ausgabegeräten erzeugt worden. Dateien 
sind grundsätzlich nicht auf jedem beliebigen Gerät in gleicher Qualität ausgabefähig. Je nach Typ und 
Kalibrierung des Ausgabegeräts kann es zu Qualitätsunterschieden kommen, Farben und Bildeindrücke 
können sich stark verändern, Schriften können eine andere Laufweite annehmen usw. Bitte prüfen Sie die 
Übereinstimmung der von uns gelieferten Dateien im Hinblick auf die von Ihnen gewünschten Ergebnisse 
anhand von separierten Ausdrucken und/oder Proofs, und erteilen Sie anschließend eine Druckfreigabe. 
Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckfreigabe auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht 
um Fehler handelt, die erst in dem sich anschließenden Fertigungsvorgang erkannt werden konnten. 
Gleiches gilt im Falle einer unkontrollierten Druckfreigabe, Weitergabe oder Verarbeitung von Dateien 
oder Vorlagen durch den Auftraggeber.

5.2 Für alle Lieferungen von Werkstücken und Neugeräten leisten wir die handelsübliche Garantie von 
6 Monaten derart, dass wir alle Fehler und Schäden beseitigen, die nachweislich auf Funktions- oder 
Materialfehler zurückzuführen sind, sofern diese nicht durch unsachgemäße Bedienung oder unbefug-
ten Eingriff in die Geräte verursacht wurden. Bei Lieferung von Gebrauchtgeräten und -möbeln ist die 
Garantie auf 3 Monate begrenzt. Bei der Modifikation übernehmen wir die Gewährleistung für die von 
uns eingebauten oder modifizierten Komponenten. Für Funktionsstörungen, die auf klimatische oder 
technische Einflüsse (Fremdeingriff etc.) zurückzuführen sind, haften wir nicht. Ausgetauschte Teile gehen 
in unser Eigentum über.

5.3 Wir gewährleisten, dass Internet-Programmierungen und Softwaretools unter Beachtung anerkannter 
Programmierprinzipien erstellt werden. Dem Auftraggeber ist jedoch bekannt, dass nach dem Stand 
der Technik Fehler in Programmierungen nicht völlig ausgeschlossen werden können. Die Gewährleis-
tungsverpflichtung bezieht sich deshalb nur auf Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem 
gewöhnlichen oder nach dem jeweiligen Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. 
Eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit bleibt außer Betracht. Anwendungspro-
grammierungen werden von uns immer auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Programmversion 
erstellt. Eine Gewährleistung für die uneingeschränkte Lauffähigkeit bei Folgeversionen kann nicht über-
nommen werden. Wir verpflichten uns, den Auftraggeber auf ggf. angekündigte bzw. bereits erschiene-
ne neue Programmversionen hinzuweisen und auf die damit ggf. verbundenen Anpassungserfordernis-
se der Anwendungsprogrammierungen.

5.4 Bei berechtigten Beanstandungen sind wir nach unserer Wahl und unter Ausschluss anderer Ansprü-
che zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle einer Nachbesserung dürfen wir 
zwei Nachbesserungs-versuche unternehmen. Im Falle verzögerter oder unterlassener bzw. misslunge-
ner Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber jedoch vom Vertrag zurücktreten oder 
eine Herabsetzung der Vergütung verlangen. §361 BGB bleibt unberührt.

5.5 Mängel eines Teils der Lieferung berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei 
denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist. Soweit der Auftraggeber insbeson-
dere an den von uns gelieferten Dateien bzw. sonstigen Arbeitsergebnissen Korrekturen vornimmt oder 
durch Dritte vornehmen lässt, entfällt jede Gewährleistung durch uns, es sei denn, der Auftraggeber weist 
nach, dass die Manipulationen ohne Einfluss auf einen etwaigen Fehler waren.

6. Haftung
6.1 Wir haften – sofern dieser Vertrag keine anders lautenden Regelungen trifft –, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit leitender Mitarbeiter. Diese Haftungsbeschränkung 
gilt auch für unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur bei der 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. In diesem Fall ist jedoch die Haftung für mittelbare Schäden, 
Mängelfolgeschäden und entgangenen Gewinn ausgeschlossen. Die Haftung für positive Forderungs-
verletzung, Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung ist außerdem auf den Ersatz 
des typischen, vorhersehbaren Schadens begrenzt.

6.2 Für Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zählt, haften wir unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche gegen uns, wie folgt. Unentgeltlich instand zusetzen oder auszutauschen oder neu 
zu erbringen sind nach Wahl des Lieferers alle Liefergegenstände oder Leistungen, die innerhalb von 
6 Monaten vom Tage des Gefahrenübergangs an gerechnet, nachweisbar in Folge eines vor dem 
Gefahrenübergang liegenden Umstands, insbesondere wegen Fabrikations- oder Materialfehler oder 
mangelhafter Ausführung unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wur-
de. Voraussetzung ist, daß uns ein Mangel unverzüglich nach Entdeckung gemeldet und uns der man-
gelhafte Liefergegenstand in fachgerechter Verpackung zurückgesandt wird. Die Pflicht zur Mängelbe-
seitigung entfällt ferner, wenn nach Gefahrenübergang vom Besteller oder Dritten eine Änderung an 
den Liefergegenständen vorgenommen wurde oder wenn der Besteller die ihm obliegenden Vertrags-
verpflichtungen nicht eingehalten hat. Das Gleiche gilt bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungs-
bedingungen, es sei denn insoweit als der Besteller zur Zurückbehaltung berechtigt ist bei einem Mangel 
zu dessen Beseitigung der Lieferer zweifelsfrei verpflichtet ist. Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf 
natürliche Abnützung, ferner nicht auf Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolgefehlerhafter 
oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhaf-
ter Bauarbeiten ohne unser Verschulden entstehen. Wenn uns nicht in der erforderlichen Weise Zeit und 
Gelegenheit zur Instandsetzung zum Austausch oder zur Neuerbringung gegeben ist, entfällt die Män-
gelhaftung. Für die Brauchbarkeit der Liefergegenstände für vom Verwender vorgesehene Funktionen 
übernehmen wir keine Verpflichtung bzw. Haftung. Falsch- oder Minderlieferungen, sowie Mängelrügen 
müssen uns innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Lieferung schriftlich angezeigt werden. Für Nach-
besserungsarbeiten und Ersatzstücke haften wir im gleichen Umfang wie für den ursprünglichen Liefer- 
bzw. Leistungsgegenstand und zwar nur bis zum Ablauf der für den ursprünglichen Liefer- bzw. Leistungs-
gegenstand geltenden Gewährleistungsfrist. Ansprüche des Bestellers aus Mängel verjähren innerhalb 
von 6 Monaten ab Geltendmachung, wenn die Mängelrüge von uns zuvor nicht anerkannt worden ist. 
Eine weitergehende Gewährleistung und Haftung ist gegen ber dem Besteller im gesetzlich zulässigen 
Rahmen ausgeschlossen, dies gilt insbesondere für Wandlung, Minderung und Schadenersatzansprü-
che, gleich aus welchem Rechtsgrund, sofern sie gemäß diesen Verkaufs und Lieferbedingungen im 
Einzelfall nicht ausdrücklich anerkannt werden. Der Besteller hat das Recht zur Wandlung, wenn eine 
wiederholte Nachbesserung wegen der gleichen  Fehlerursache erfolglos bleibt.

6.3 Im Falle der unkontrollierten Druckfreigabe, Weitergabe oder Verarbeitung von Dateien oder Vor-
lagen durch den Kunden haften wir nicht für Schäden und Qualitätsmängel, die bei der Weiterverar-
beitung (insbesondere beim Druck) auftreten, es sei denn, die Fehler hätten auch bei einer ordnungs-
gemäßen Prüfung der Dateien oder Vorlagen nicht entdeckt werden können. Soweit Fehler erst nach 
Druckfreigabe im anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden konnten, 
bleibt unsere Haftung auf den Auftragswert der Druckvorlage beschränkt.

6.4 Wir haften nicht für eine patent-, muster-, urheber- und markenrechtliche Schutz- und Eintragungs-
fähigkeit unserer im Rahmen des Vertrages gelieferten Ideen, Anregungen, Vorschläge, Konzeptionen 
und Entwürfe.

6.5 Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit einer Kommunikationsmaßnahme wird vom Auftraggeber 
getragen.

6.6 Der Auftraggeber verpflichtet sich, uns nur zur Veröffentlichung oder Vervielfältigung freigegebene 
Vorlagen wie Fotos, Modelle oder sonstige Arbeitsunterlagen zu übergeben.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1 Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Mit Erteilung eines Auftrags erkennt der Auftraggeber die nachstehenden AllgemeinenGeschäftsbedin- 
gungen ( AGB) an. Von den AGB abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel. Anders lautende 
AGB des Auftraggebers werden, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen, selbst im Falle 
unserer Lieferung oder Dienstleistung nicht Vertragsbestandteil.

2 Angebote, Auftragserteilung, Fremdleistungen
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen nach dem neuesten Stand der Technik 
(insbesondere bei Einzelanfertigungen) bleiben jederzeit vorbehalten. Alle Angaben über Materialien, 
Farben, Abmessungen usw. sind hierbei als ähnlich zu verstehen. Abweichungen, die die Ähnlichkeit 
nicht in Frage stellen, begründen keine Gewährleistungsansprüche des Käufers. Soweit unsere Auftrags-
bestätigung nichts abweichendes enthält, werden die dem Angebot zugrunde liegenden Einzelheiten 
Bestandteil des Auftrags. Verträge kommen durch Bestätigung einer Auftragserteilung des Kunden zu-
stande. Die Bestätigung kann durch schlüssiges Handeln (Beginn mit der Produktion) erfolgen. Ein Auf-
trag gilt bereits dann als erteilt, wenn Daten durch Datenträger oder im Wege der Fernübertragung 
übermittelt werden. Die Auftragserteilung durch den Kunden kann ebenfalls durch schlüssige Handlung 
erfolgen, etwa in Form der Mitarbeit in der Konzept- und Entwurfsphase oder durch Entgegennahme ei-
ner gewünschten Präsentation. Sollte ein Auftrag – auch zu einer Präsentation – erteilt werden, ohne dass 
zuvor ein Angebot durch uns erfolgt ist, erfolgt die Berechnung der branchenüblichen Vergütung je nach 
Aufgabenbereich in Anlehnung an die HOAI „Honorarordnung für Architekten und Ingenieure“ oder die 
„Honorare und Konditionen im Designbereich“, herausgegeben vom Bund Deutscher Grafik-Designer, 
die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Dies gilt entsprechend bei vom Auftraggeber nachträglich 
veranlassten Änderungen oder Ergänzungen des Auftragsumfanges, sofern nicht zuvor unsere gültigen 
Honorarsätze vereinbart wurden.

2.2 Kosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem Auftrag zu unternehmen sind, wer-
den ebenfalls in Rechnung gestellt, wenn die Reise mit dem Auftraggeber vereinbart wurde.

2.3 Wir sind berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen und für Rech-
nung des Auftraggebers zu bestellen. Bei einem Auftragswert bis zu 3.000,00 EUR kann dies auch ohne 
vorherige Absprache mit dem Kunden geschehen, es sei denn, es wurde anderes vereinbart. Bei Aufträ-
gen, die einen Warenwert von 3.000,00 EUR netto überschreiten, erfolgt die Beauftragung in Absprache 
mit dem Kunden. Aufträge gelten auch dann im Namen und für Rechnung des Kunden erteilt, wenn 
der Zulieferer (Auftragnehmer) an uns fakturiert. Auf Wunsch des Zulieferers hat der Kunde die Auftrags-
erteilung schriftlich zu bestätigen.

2.4 Soweit Verträge über Fremdleistungen in unserem Namen und für unsere Rechnung abgeschlossen 
werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, uns im Innenverhältnis von sämtlichen sich daraus ergeben-
den Verbindlichkeiten freizustellen, sofern nicht ein Fall der Haftung nach Ziffer 6 dieser AGB gegeben ist.

2.5 Werden von uns im Zuge der Produktionsabwicklung Fremdangebote eingeholt, jedoch der Auftrag 
vom Kunden anderweitig vergeben, so berechnen wir die für die Angebotseinholung aufgewandten 
Leistungen nach Zeit- und Kostenaufwand bzw. pauschal mit 17,5% des Angebotswertes als Überwa-
chungshonorar.

2.6 Die branchenüblichen Besonderheiten bei der Auftragserteilung an Zulieferer, etwa im Druckbereich, 
sind zu beachten. Bei Auftragserteilung im Namen und in Vollmacht des Kunden werden regelmäßig 
auch die Allgemeinen Geschäftsbe-dingungen der Zulieferer vereinbart. Diese senden wir Ihnen auf 
Wunsch gerne zu.

2.7 Bei Druckaufträgen ist zu beachten, dass Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten
Auflage regelmäßig nicht beanstandet werden können. Berechnet wird die tatsächlich gelieferte Men-
ge. Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen unter 1.000 kg erhöht sich der Prozentsatz auf 20%, 
unter 2.000 kg auf 15%.

3 Lieferung, Prüfung und Aufbewahrung von Dateien
3.1 Wir übernehmen bzw. vermitteln die Herstellung von Druck vorlagen, Templates oder Anwendungs-
programmierungen (z.B. im Internet) aus Daten, die der Auftraggeber auf seine Kosten und auf seine 
Gefahr auf Datenträger oder per Datenfernübertragung zur Verfügung stellt. Der Auftraggeber muss von 
allen uns zur Verfügung gestellten Daten Sicherungskopien behalten. Bei reinen Belichtungsaufträgen 
ist Vertragsgegenstand die Herstellung der Druckvorlage. Demgemäß erwirbt der Auftraggeber kein Ei-
gentum an den zur Herstellung der Druckvorlage gefertigten Dateien. Sofern wir mit der Herstellung einer 
bestimmten digitalen Druckvorlage beauftragt wurden (z.B. bei Scan-Aufträgen), liefern wir die Dateien 
an den Kunden oder auf seinen Wunsch an die Druckerei. Eine Nutzung oder Bearbeitung der Datei zu 
anderen Zwecken bedarf unserer Zustimmung (§55a UrhG). In keinem der vorbezeichneten Fälle sind wir 
verpflichtet, die von uns hergestellten Dateien länger als bis zum Ablauf der gesetzlichen Gewährleis-
tungsfrist aufzubewahren. Allerdings bieten wir einen kostenpflichtigen Archivierungsservice an. Die uns 
vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten werden lediglich bis zur Erfüllung des Vertragszwecks, 
längstens bis zum Ende des Vertragsverhältnisses aufbewahrt.

3.2 Der Auftraggeber ist uns zum Schadenersatz für alle Nachteile verpflichtet, die durch Verwendung
von Daten und Datenträgern entstehen, die nicht ordnungsgemäß angeliefert wurden oder funktionsun-
fähig bzw. von Computerviren befallen sind.

3.3 Druckfilme sowie digitale Druckvorlagen werden nicht bei uns, sondern ggf. bei der jeweils ausfüh-
renden Druckerei aufbewahrt, deren AGB bezüglich der Aufbewahrung auch für unsere Kunden maß-
geblich sind.

4 Lieferung
4.1 Wir senden Druckvorlagen, Entwürfe und sonstige Arbeitsergebnisse dem Auftraggeber auf dessen 
Wunsch zu. Bei Versendung geht die Gefahr bei Übergabe an den Transporteur auf den Auftraggeber 
über. Dies gilt auch bei der Fernübertragung von Dateien. Der Transport erfolgt auf Kosten des Auf-
traggebers. Eine Transportversicherung ist Sache des Käufers, kann jedoch durch uns auf seine Kosten 
veranlasst werden.

4.2 Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Sie beginnen 
erst nach vollständiger Klärung der für die Ausführung des Auftrags maßgeblichen technischen und 
kaufmännischen Einzelheiten und rechtzeitiger Erbringung der Leistung des Kunden. Die Frist für Lieferun-
gen und Leistungen gilt als eingehalten: Bei Lieferung oder Montage, wenn die Sendung unseren Ge-
schäftssitz innerhalb der vereinbarten Frist verlassen hat. Falls die Ablieferung sich aus Gründen verzögert, 
die der Besteller zu vertreten hat, so gilt die Frist als eingehalten bei Meldung der Versandbereitschaft 
innerhalb der vereinbarten Frist. Bei Lieferung mit Montage, sobald die Montage innerhalb der vereinbar-
ten Frist erfolgt ist. Kommen wir mit unseren Leistungen in Verzug, so ist uns nach schriftlicher Mahnung 
zunächst eine angemessene, mindestens dreiwöchige Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf 
der Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten, wenn dies in der Fristsetzung angedroht 
war. §361 BGB bleibt unberührt. Ersatz des Verzugsschadens kann der Auftraggeber nur bis zur Höhe des 
Auftragswertes (Eigenleistung ausschließlich Vorleistung und Material) verlangen.

4.3 Auch bei vereinbarten Lieferterminen und -fristen haben wir Liefer- und Leistungsverzögerungen im ei-
genen Betrieb oder in dem eines Zulieferers nicht zu vertreten, soweit diese auf höherer Gewalt beruhen. 
Als solche gelten insbesondere Krieg, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen, Rohstoff- und Energiemangel sowie nicht vermeidbare Betriebsoder Transportstörungen 
(einschließlich Störungen im externen Datennetz inkl. Hausanschluss bei Netzbetreibern, Internet-Access- 
und/oder Serviceprovidern). Verzögert sich eine vom Auftraggeber zugesagte Zulieferung / Beistellung 
von Material bzw. Daten, verschieben sich entsprechend auch fest zugesagte Liefertermine um den 
Verzögerungszeitraum.




